
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- and
Zugleich Organ für die Bekanntmachungen des Kreisansschuffes des

Verordnung
über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur

Bekämpfung des Kettenhandels. Vom 24. Juni 1S16-
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmah-

nahmen zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai
1916 (Reichs-Gesetzblatt S . 401) wirb folgende Verordnung
erlassen;

§ 1
Der Handel mit Lebens- und Futtermitteln ist vom

1. August 1916 ab nur solchen Personen gestattet, denen
eine Erlaubnis zum Betriebe dieses Handels erteilt worden
ist. Dies gilt auch für Personen , die bereits vor diesem
Zeitpunkt Handel mit Lebens- oder Futtermitteln getrieben
haben.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung aus
1. den Verkauf selbstgewonnener Erzeugnisse der Land-

und Forstwirtschaft, des Garten - und Obstbaues,
der Geflügel- und Bienenzucht, der Jagd und
Fischerei-

2. Kleinhandelsbetriebe, in denen Lebens- oder Futter¬
mittel nur unmittelbar an Verbraucher abgesetzt
werden -

3. Personen , die nach anderen während des Krieges
erlassenen Vorschriften bereits eine Erlaubnis zum
Handel mit Lebens- oder Furtermitteln erhalten
haben, in den Grenzen der erteilten Erlaubnis;

4. Behörden und andere Stellen , denen amtlich die
Beschaffung und Verteilung von Lebensmitteln
übertragen ist, aus letztere in den Grenzen der
Uebertragung.

8 2
Als Lebens- und Futtermittel im Sinne dieser Ver¬

ordnung gelten auch Erzeugniffe, aus denen Lebens- oder
Futtermittel hergestellt werden.

8 3
Die Erlaubnis wird aus Antrag erteilt. Sie kann

zeitlich, örtlich und sachlich begrenzt werden. Wird sie ört¬
lich unbegrenzt erteilt, so wirkt sie für das Reichsgebiet.
Vorschriften, nach denen die Ausübung des Handels mit be¬
stimmten Lebens- oder Futtermitteln in einzelnen Teilen des
Reichs anderweirigen Beschränkungen unterliegt , bleiben un¬
berührt.

Sie kann versagt werden, wenn Bedenken volkswirt¬
schaftlicher Art oder persönliche oder sonstige Gründe der Er¬
teilung entgegenstehen, oder wenn der Antragsteller vor dem
1. August 1914 mit Lebens- oder Futtermitteln nicht ge¬
handelt hat.

§ *
Die Erlaubnis kann von der stelle , die zu ihrer

Erteilung zuständig ist, zurückgenommen werden, wenn sich
nachträglich Umstände ergeben, die die Versagung .der Er-
lauönis rechtfertigen würden.

In den Fällen des § 1 Abs. 2 Nr . 2 und 3 kann
der Handel in solchen Fällen untersagt werden.

8 » ^
Gegen die Versagung und die Zurücknahme der Er¬

laubnis sowie gegen die Untersagung des Handels ist nur
Beschwerde zuläffig- sie hat keine aufschiebende Wirkung.8 6

Zur Erteilung und Entziehung der Erlaubnis sowie

zur Untersagung des Handels sind durch die Landeszentral¬
behörden besondere Stellen zu errichten, denen Vertreter
des Handels angehören müssen. Den Vorsitz hat ein Be¬
amter zu führen. Vor der Bestellung der Vertreter des
Handels sollen die amtlichen Handelsvertretungen gehört
iverden.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Behörden
zur Entscheidung über die Beschwerde zuständig sind.

Ist der Vorsitzende der zunächst entscheidenden Stelle
mit der Entscheidung nicht einverstanden, so kann er die
Entscheidung der Beschwerdebehörde herbeisühren. Die zur
Entscheidung berufenen Stellen und Behörden können die
Vorlegung der Handelsbücher sowie anderer Beweismittel
über die ' geschäftliche Tätigkeit des Antragstellers verlangen.

Die Landeszentralbehörden bestimmen das Nähere über
die Zusammensetzungder Stellen und das Verfahren.

8 7
Oertlich zuständig zur Entscheidung ist die stelle , in

deren Bezirk die Hauptniederlassung des Handelsbetriebs , der
gegründet werden soll, liegt. Fehlt es an einer inländischen
Hauptniederlaffung. so bestimuu die Landeszentralbehördedes
Bundesstaats , in dem der Handel betrieben wird, oder be¬
trieben werden soll, die zuständige Stelle . ^

§ *
Wird die Erlaubnis versagt oder zurückgenommen, oder

wird der Handel untersagt, so hat der Kommunalverband,
in dessen Bezirk sich die Hauptniederlassung und in Erman¬
gelung einer inländischen Hauptniederlaffung eine Zweig¬
niederlassung befindet, die Vorräte an Lebensmittelnzu über¬
nehmen und aus Rechnung und Kosten des Händlers zu
verwerten. Ist Beschwerde (§ 5) eingelegt, so ist mit der
Uebernahme nach Möglichkeit bis zur Entscheidung über die
Beschwerde zu warten.

Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Uebernahme und
Verwertung zwischen den Beteiligten ergeben, entscheidelend¬
gültig die von den Landeszentralbehörden bestimmte Behörde.

Die Landeszentralbehörden können die dem Kommunal-
verbande nach Abi. 1 obliegende Verpflichtung auf eine an¬
dere Stelle übertragen.

8 9
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld-

strase bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft, wer ohne die erforderliche Erlaubnis entgegen
einer nach § 4 Abs. 2 erfolgten Untersagung mit Lebens¬
oder Futtermitteln Handel treibt.

8 io
Aus den Gerbebetrieb im Umherziehen findet die Vor¬

schriften in den 88 1 bis 9 keine Anwendung.
Der Wandergewerbeschein, die Lezitimationskarte und

dergleichen (Titel 'il und III der Reichsgewerbeordnung)
sind aber zu entziehen oder zu versagen, wenn bei demjeni¬
gen, für den sie beantragt oder erteilt find, Umstände vor¬
liegen, welche die Versagung der Erlaubnis nach 8 3 Abs. 12
rechtfertigen würden.

8 11
Wer den Preis für Lebens- oder Futtermittel durch

unlautere Machenschaften, insbesondere Kettenhandel, steigert,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen be¬
straft.
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1 . offne  vorherige Genehmigung der Pol,ze,behdrde des
Ortes der gewerölichen Niederlassung oder, in Er --
mangelung einer solchen, des Wohnorts des An¬
zeigenden sich zum Erwerbe von Lebens- oder
Futtermitteln zu erbieten oder zur Abgabe von
Preisangeboten auf sie aufzufordern;

2. bei Ankündigungen über Erwerb oder Veränderung
von Lebens- oder Futtermitteln oder über die Ver¬
mittlung solcher Geschäfte Angaben zu machen, die
geeignet sind, einen Irrtum über die geschäftlichen
Verhältnisse des Anzeigenden oder die Menge der
ihm zur Verfügung stehenden Vorräte und über
den Anlah oder Zweck des Ankaufs, Verkaufs oder
der Vermittlung zu erwecken.

Das Verbot im Abs. 1 Nr . 1 sinder keine Anwendung
auf Behörden. Die Landeszentralbehöcden können die Er¬
teilung der Genehmigung einer anderen Behörde als der
Ortspolizeibehörde übertragen.

Die Verleger periodisch erscheinender Druckschriften sind
verpflichtet, die Unterlagen für die erscheinenden Anzeigen
über Lebens- und Futtermittel auf die Dauer von mindestens
drei Monaten vom Tage des Erscheinens ab auszubewahren.
Eine Prüsungspflichl dahin, ob die Anzeigen dem Verbot
im Abs. 1 zuwiderlaufen, liegt den Verlegern sowie den bei
der Herstellung und Verbreitung der Druckschriften tätigen
Personen nicht ob.

8 13
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Stra¬
fen wird bestraft, wer den Vorschriften im 8 12 Abs. l,
Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt.

Werden in den Fällen des § 12 Abs. 1 Nr . 2 die
Angaben in einem geschäftlichen Betriebe von einem Ange¬
stellten oder Beauftragten gemacht, so ist der Inhaber oder
Leiter des Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragte

strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah.
8 14

Die Verordnung tritt mit dem 28. Juni 1916 in
Kraft.

Berlin , den 24 . Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.

Ausführuugsbestimmungen
zu der

Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln
und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni 1916

(Reichs-Gesetzbl. S . 581).

Auf Grund der 88 6, 7, 8 Abs. 2, § 12 Abs. 2 der
Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln
und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24. Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 581) wird zur Ausführung dieser Ver¬
ordnung folgendes bestimmt:

Zu 88 3, 4, 6.
1. Zur Entscheidung über die Erteilung und Entzieh¬

ung der Erlaubnis zum Handel mit Lebens- und Futter¬
mitteln sowie zur Untersagung des Handels in den Fällen
des § 1 Abs. 2 Nr . 2 und 3 werden in Stadtkreisen bei
der Ortspolizeibehörde, in übrigen bei dem Landrat , in dem
HohenzollernschenLanden bei dem Oberamtmann besondere
Stellen errichtet. Für den Landespolizeibezirk Berlin wird
die Stelle bei dem Polizeipräsidenten in Berlin gebildet.

Die Mitglieder der Stelle werden von der Behörde
ernannt , bei der die Stelle errichtet wird. Der Vorsitzende
und der stellvertretende Vorsitzende müssen unmittelbare oder
mittelbare Staatsbeamte sein. In den Landkreisen führt der
Landrat , In den HohenzollernschenLanden der Oberamtmann
den Vorsitz.

Die Stelle entscheiden einschließlich des Vorsitzenden

Sp ' e '^aWifnlVefter S 'e' r Oie  nfdjt 8wmle finb , locvöen
vom  Vorsitzende » durch Handschlag <J» Eidesstatt auf getreue
Pflichterfüllung verpflichtet . Sie erhalten Reisekosten und
Tagegelder nach den Sätzen , die für die Mitglieder der Ein¬
kommensteuer -Veranlagungskommission festgesetzt sind.

Die durch das Verfahren entstehenden Kosten sind Kosten
der Landespolizei.

2 Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist schriftlich
einzureichen. Es ist darin anzugeben, ob und seit wann der
Antragsteller eine im Handelsregister eingetragene Firma be¬
sitzt, ob und mit welchen Lebensmitteln und Futtermitteln er
vor dem 1. August 1914 gehandelt hat, ob er wegen Zu¬
widerhandlung gegen die Höchstpreisverordnungen, gegen die
Verordnungen über Vorratserhebung vom 2. Februar und
3. September 1915 (RGBl . S . 54, 549 ) und die Ver¬
ordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23 . Juli
1915 (RGBl . S . 467 ) bestraft ist und ob ein Verfahren
wegen Untersagung des Handelsbetriebs auf Grund der Ver¬
ordnung zur Fernhaltvng unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23 . September 1915 (RGBl . S . 603 ) gegen ihn ge¬
schwebt hat. Ist dem Antragsteller auf Grund dieser Verord¬
nung der Handelsbetrieb untersagt gewesen, so kann der An¬
trag auf Erteilung der Erlaubnis von ihm nur gestellt werden,
nachdem die Wiederaufnahme des Handelsbetriebs gemäß 8 2
Abs. 3 der Verordnung vom 23 . September 1915 gestattet
worden ist. x

In dem Antrag ist ferner anzugeb n, für welche Zeit,
für welches Gebiet und für welche Lebens- und Futtermittel
die Erlaubnis erteil werden soll. Wird die Erteilung der Er¬
laubnis für einen Handelsbetrieb beantrag«, der sich vor dem
1. August 1914 nicht oder nicht in dem zu gestattenden Um¬
fang auf den Handel mit Lebens- und Futtermitteln erstreckt
hat, so ist das volksivirtschaftlicheBedürfnis eingehend zu
begründen.

Dem Antrag ist die Gebühr für die Entscheidung(Ziff. 6)
beizusügen.

3. Die Stelle oder ihr Vorsitzender hat zur Vorbereit¬
ung der zu treffenden Entscheidung die für erforderlich er¬
achteten Erhebungen anzustellen. Sie kann jederzeit die Vor¬
legung der Handelsbücher soivie eine Auskunft über die Per¬
sönlichkeit der Angestellten des Antragstellers verlangen. Bor
der Zurücknahme einer Erlaubnis (8 4 Abs. 1) oder vor
der Untersagung des Handels (8 4 Abs. 2) ist dem Beteil¬
igten Gelegenheit zur Gelteirdmachung etwaiger Einwend-
ungen zu geben.

Die Stelle bestimmt darüber , ob einer Entscheidung
eine mündliche Verhandlung mit dem Beteiligten vorausgehen
soll.

Bei der Abstiinmung entscheidet Stimmenmehrheit , bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.

4. Der 8 3 Abs. 2 der Verordnung läßt der Stelle
für die Entscheidung der Frage , welche Gründe für die Ver¬
sagung und- die Entziehung der Erlaubnis sowie für die
Untersagung eines Handels der im 8 1 Abs. 2 Nr . 2 und
3 bezeichneten Art in Frage kommen, den durch die Sach¬
lage gebotenen Spielraum . Für die richtige Durchführung des
Verfahrens ist hervorzuheben, daß mit der Versagung oder
der Ausschließung ein persönlicher Makel nicht verbunden zu
sein braucht. Neben den Versagungsgründen, die in der Per¬
son des Unternehmers u. der Beschaffenheit der Unterwehmung
liegen, — z. B. Unzuverlässigkeit, Mangel an Sachkenntnis,
Mangel an den für einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb
erforderlichen Einrichtungen oder dem nötigen Betriebskapital
— kann die Versagung der Zulassung oder die fernere Nicht¬
zulassung eines Betriebs auch auf Bedenken volkswirtschast-
licher Art gegründet werden. Solche können unter den gegen¬
wärtigen Verhältniffen namentlich daraus hergeleitet werden,
daß für den in Rede stehenden Handelsbetrieb kein Bedürf¬
nis vorliegt. Erweist sich eine Einschränkung der Zahl der
Händler als nötig, so sind entsprechen dem Hinweis im 8 3
Abs. 2 der Verordnung in erster Linie diejenigen Personen
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SDte (StlauBntS fatttt %eltttct ) , Öttlidj vtt \ t> ^adjll «̂ beßvet ^ i
tueiben . ES ist ferner zulitstig , di - Ert - iiun « » on de - Er¬
füllung bestimmter Bedingungen abhängig zu machen . Dies
wird sich für die Fälle empfehlen, in denen eine dauernde
Überwachung des zu gestattenden Handelsbetriebs erwünscht
ist, etwa um einer ungesunden Preisentwicklung oder einer
Irreführung des Publikums entgegenzuwirken. Bedingungen
dieser Art können z. B . sein die Verpflichtung, Bücher zu
führen, die über Herkunft und Verbleib der Ware, Einkaufs¬
und Verkaufspreise Auskunft geben, die Entlassung von An¬
gestellten, die sich als unzuverlässig im Handel erwiesen haben,
der Nichlgebraucheiner Phantasiefirma oder einer Firmen¬
bezeichnung, die geeignet ist, über Art und Umfang des Ge¬
schäftsbetriebs im Publikum Irrtum zu erregen.

Werden die Bedingungen nicht erfüllt, so ist die er¬
teilte Erlaubnis gemäh § 4 der Verordnung zu entziehen.

5. Dem Handeltreibenden ist eine Erlaubniskarte nach
beiliegendem Muster auszuhändigen. In der Karte ist der
Name des Handeltreibenden, oder wenn ihm der Handels¬
betrieb unter einer Firma gestattet wird, diese genau zu be¬
zeichnen.

6. Die Entscheidung ist gebührenpflichtig. Die Ge¬
bühr betrögt für Handelsbetriebe, die gemäfl §§ 6, 8 deS
Gewerbesteuergesetzesvom 24 . Juni 1891 (GS . S . 205)
zur GewerbesteuerklasseI veraniagt sind, 50 äRf., für die
der Gewerbesteuerklasse II 30 Mk., der Gewerbesteuerklasse III
10 Mk.. Für Betriebe der GewerbesteuerklasseIV und die
gemäh ßß 5, 7 des Gesetzes von der Gewerbesteuer befrei¬
ten Betriebe ergeht die Entscheidung gebührenfrei.

Zu 8 5.
lieber die Beschwerde entscheidet endgültig der Regier¬

ungspräsident, in dessen Bezirk die zur Erteilung der Erlaubnis
zuständige Stelle ihren Sitz hat, soweit der Landespolizeibe¬
zirk Berlin in Betracht kommt, der Oberpräsideut.

Z " 8 ?■
Fehlt es an einer inländischen Hauptniederloflung, so

bestimmt, wenn die Erlaubnis für ein die Grenzen eines
Regierungsbezirks nicht überschreitendes Gebiet nachgesucht
wird, der Regierungspräsident die zuständige Stelle ; im üb¬
rigen ist die bei dem Polizeipräsidenten in Berlin errichtete
Stelle zuständig.

Zu § 8.
lieber Streitigkeiten, die sich aus der Ueüernahme und

Verwertung zwischen den Beteiligten ergeben, entscheidet end¬
gültig der Regierungspräsident, in dessen Bezirk sich die zu

8“ v ®xteUut »ß bev im § \ 'Z 'iVa\ . \ \ UDVr .
sehenen Genehmigung ist an Tieste de- O -ib^oiî -ih-hbvb-
in den Orten , in denen eine Preisprüsung 'Sstell« exxichtet ist,
diese zuständig.

Berlin W. 9, den 29 . Juni 1916.
Leipziger Straße 2.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Im Austrage. Lusenskp.

Bekanntmachung
über den Verbrauch von Eiern. Vom 13. Juli 1916.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über
Kriegsmaflnahmen zur Sicherung der Bolksernährung vom
22. Mai 1916 und des 8 1 der Bekanntmachung über die
Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom gleichen Tage
iReichs-Gesetzbl. S . 401 ) bestimme ich:

8 i.
In Gast-, Schank, und Speisewirtschasten, in Vereins¬

und Erfrischungsräumen sowie in Fremdenheimen, in Kon¬
ditoreien und ähnlichen Betrieben dürfen Eier , roh oder ge¬
kocht, und Eierspeisen nur zum Mittagstisch und zum Abend¬
tische verabreicht und entgegengenommen werden. Die Kom¬
munalverbände haben die Stunden sestzusetzen, innerhalb
deren hiernach Eier und Eierspeisen verabreicht und entgegen-
qenommen werden dürfen.

8 2.
Die Landeszentralbehörden können nähere Bestimm¬

ungen treffen.
Die L̂andeszeniralbehörden oder die von ihnen bezeichneten

Behörden sind befugt, für den Einzelfall Ausnahmen zu
gestatten.

8 -i»
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft, wer den Vorschriften dieser Verordnung oder
den zu ihrer Ausführung erlassenen Bestimmungen und An¬
ordnungen zuwiderhandelt.

8
Diese Verordnung tritt mit dem 15. Juli 1916 in

Kraft.
Berlin , den 13. Juli 1916.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts
. vonBatocki.

Institut für elektrische und physikalische Therapie.
Lange Meile 8 . Fernsprecher 628 . Ner)tl. Lelfunfl. Kisseleffstrasse II , Fernsprecher 674.fietlmitfel:

Künffllctie ttöhenfonne— Rot-, Blau=, weitzlickt.
Ossillierenäe Ströme— Diathermie.

Beilanjeigen:
Her?-, Leber-, Magen-,Nieren-, Lungen-,Nernenleigen- Neuralgie
— 3lchias- öalenti- u. mushelrheumafismus- Sicht- Bron-
chialhafarrhe- Bleichiucht- Blutarmut- frilche un9 alte
Munden — Nppetit- u- Schlaflosigkeit— ßämorrhoi0en—

Hautkrankheiten.
Heben jeder Hur?u gebrauchen. Erfolge wo andere

_ _ Methoden versagen.
Die Heilmittel sinS von Der ßomburger un3 öberurfeler KranftenhaHe?ur är;tl. Veror9nung?ugela[fen.

Feldpost - Adressen
mit vollständigem Namensaufdruck liefert rasch und billigst die"[- Druckerei.

Parterrewohnung
bestehend aus 4 Zimmern nebst Bad und
sämtl. Zubehör zu vermieten per 1. Oktober.

Kaiser Friedrich-Promenade Ä



eidliche ITIulihauffQhrung
in fler 6rlöferk!rche.

Sonntag, den 23. Juli, abends8 Uhr 40 min.

Beden des nationalen Srauendanhes
und 9er diesigen Kriegsfürforge.

ifroirhenöe:
• «
« «

DofhorganiR Karl Walter aus Klofler Serbau
in StBiermarh un9 Herr Ferdinand Kolb Kon-

^erttänger aus Frankfurta m
Plätze: 5 M -, 2 M .. ! M. ung 50  Pffl

l>mVorverkauf oon mitfrooch ab: in 9er muühalienhanölung 9es Herrn
"Wenn. Louilendrade 74, in 9er Buchhandlung Srife Schieb, bouilenttrade 64,
bei Herrn DJillu Maas, bouilenttraße 32 un9 beim Küffer 9er Erlöferhirche.

elektrischer Beleuchtung
und

elektrischen Biigelns I

®ei  Auftragserteilung bis Ende August d. Js . auf Neuein-
tichtung elektrischer Beleuchtungsanlagen für Kleinwohn-
^ en (bis zu 6 Lampen) gewähren wir sehr erleichterte

gkhlungsbedingungen oder kostenlose Stromlieferung bis
Ende des Jahres 1916.

Alle Auskünfte erhalten Sie vom

Elektrizitätswerk Höhestrasse 40.

Heramwortlicheri»ebattcur <£. ffreudenmann, « ad Homburgv

Todes-Anzeige.
Oestern Abend 7 Uhr starb nach langem und schwe¬

ren Leiden meine liebe Frau , treusorgende Mutter , unsere
liebe Tochter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Susanne Ludtmann
geb . Becker

im 40, Lebensjahre , was wir allen Verwandten , Freunden
und Bekannten hierdurch mitteilen.

Bad Homburg v. d. H., den 19. Juli 1916.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
1. d. N. : Franz Ludtmann und Sohn.

Bad Homburg-Kirdorf, Oberstedten , Frankfurt -Rödelheim,
Dortmund, New-York, Mülheim, Ober -Höchstadt.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 20 Juli 1916,

nachmittags 6 Uhr vom Sterbehause Ludwigstrasse.

Tofenjeffel auch für gefallene Krieger
mit und ohne Photographie fertigt ralch

und billig an
Die Kreisblafförucherei.

HMerDorlagen flehen?u Diensten.

Große Sendung

Sifchhlöfe
eingetroffen , per Dose zu M, 2 .60.

Lautenschläger,
Fischhaus.

lng.fiittnnltitK oütt litlntt
gegen Kost und Lohn gesucht.

Louisenstr . 8 » >/z, Seitenbau part.
Druck >md « erlag derH»fbnchdr»ckere« <t,

«ft!tische, billig,mftftl!mil gffiiub!
Massensischverkauf unter städt

Preiskontrolle . -
Kablian ohne KopfMk. 1.00

„ mit Kopf 75 4
Bratschellfifche 60 „

Lautenschläger
^ischhaus.
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